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#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates.

(Vom 28. Oktober 1927.)
Professor Dr. F. Schaffer, in Bern, wird, unter Verdankung der ge-

leisteten Dienste, als Mitglied der Aufsichtskommission der schweizerischen
landwirtschaftlichen Versuchs- und Untersuchungsanstalten entlassen.

(Vom 2. November 1927.)
Laut Mitteilung der schweizerischen Gesandtschaft in London hat die

Regierung von Grossbritannien dem zum schweizerischen Honorarkonsul
in Liverpool ernannten Herrn Emil Montag, von Winterthur, das Exe-
quatur erteilt.

(Vom 4. November 1927.)
Dem Kanton Baselland wird an die zu Fr. 130,000 veranschlagten

Kosten der Korrektion der Vordem Franke, II. Teil, von der Säge Walden-
burg bis zur Banngrenze Oberdorf ein Bundesbeitrag von 35 °/o, im Maxi-
mum Fr. 45,500, bewilligt:

Als schweizerisches Mitglied des Fachausschusses des Völkerbundes für
die Verkehrswege und den Durchgangsverkehr wird Herr Dr. R. Herold,
Direktor des Kreises III der S. B. B., ernannt.

#ST# Bekanntmachungen von Departements
und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Kunststipendien.
1. Laut Bundesbeschluss vom 18. Juni 1898 und Art. 48 der zudienenden

Verordnung vom 29. September 1924 kann aus dem Kredit für Förderung
und Hebung der Kunst in der Schweiz alljährlich eine angemessene
Summe für die Ausrichtung von Stipendien an Schweizerkünstler (Maler,
Graphiker, Bildhauer und Architekten) verwendet werden.

Die Stipendien werden zur Förderung von Studien bereits vorgebil-
deter, besonders begabter und wenig bemittelter Schweizerkünstler sowie
in besondern Fällen an anerkannte Künstler auch zur Erleichterung der
Ausführung eines bedeutenderen Kunstwerkes verliehen. Es können somit
der Unterstützung nur Künstler teilhaftig werden, die sich durch die zum
jährlichen Wettbewerb einzusendenden Probearbeiten über einen solchen
Grad künstlerischer Entwicklung und Begabung ausweisen, dass bei einer
Erweiterung ihrer Studien ein erspriesslicher Erfolg für sie zu erwarten ist.
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